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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

Abgeordneter Christian Fühner (CDU) 

Zukunft der „Schülerfirmen“  

Anfrage des Abgeordneten Christian Fühner (CDU) an die Landesregierung, eingegangen am 
12.12.2022 

 

Ausweislich des Bildungsportals Niedersachsen bieten „Schülerfirmen“ Schulen „eine geeignete Me-
thode zur Beruflichen Orientierung, Berufsvorbereitung sowie zur Bildung für nachhaltige Entwick-
lung (BNE). Die Schülerinnen und Schüler erhalten dadurch auch innerhalb der Schulgemeinschaft 
erste Einblicke in die Berufswelt. Sie sind in allen Schulformen und Schulstufen vertreten und in den 
Curricula unterschiedlich verankert: Sie sind als dauerhaftes Lehr-Lern-Arrangement innerhalb der 
Schule und innerhalb des Regelunterrichts rechtlich im Erlass zur Beruflichen Orientierung abgesi-
chert.“1  

Allerdings droht vielen „Schülerfirmen“ bald das Aus. Grund hierfür ist eine Veränderung des Um-
satzsteuergesetzes nach EU-Vorgaben ab dem 1. Januar 2023. Diese beinhaltet, dass privatwirt-
schaftliche Umsätze der öffentlichen Hand ab dem nächsten Jahr grundsätzlich der Umsatzsteuer 
unterliegen. Betroffen sind davon bundesweit alle „Schülerfirmen“, darunter auch „Schülergenossen-
schaften“, die unter dem Dach einer Schule in öffentlich-rechtlicher oder kirchlicher Trägerschaft ge-
führt werden. 

1. Wie viele „Schülerfirmen“ in Niedersachsen gibt es aktuell - Stichtag 01.11.2022 (bitte nach 
Schulformen und Standorten aufschlüsseln)? 

2. Definiert die Landesregierung „Schülerfirmen“ als Projekte zur Beruflichen Orientierung, Berufs-
vorbereitung sowie zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) oder als privatwirtschaftliche 
Wirtschaftsprojekte?  

3. Hat sich die Landesregierung dafür eingesetzt, dass „Schülerfirmen“ - wie bisher - unter be-
stimmten Bedingungen und bis zu einer gewissen Umsatzgröße von der Umsatzsteuer befreit 
bleiben? Wenn ja, mit welchem Erfolg? Wenn nein, wieso nicht?  

4. Ist der Landesregierung bekannt, ob seitens der Bundesebene eine Verlängerung des Über-
gangszeitraums hinsichtlich der Veränderung des Umsatzsteuergesetzes um zwei Jahre beab-
sichtigt ist?  

 

 

                                                
1  https://bildungsportal-niedersachsen.de/bne/praxis/nachhaltige-schuelerfirmen 

(Verteilt am 12.12.2022) 
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